Beitragsordnung

Rechtsgrundlage sind die § 6 und 10 der Satzung des Vereins.

1. 
Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der

Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen an den Verein.

Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung.

2. 
Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühr und die Umlagen werden von der Mitgliederversammlung beschlossen.

Die im Punkt 3 festgelegten Beiträge gelten ab 11.03.2011.

3.     
Der Mitgliedsbeitrag an den Verein beträgt pro Monat:

-
Erwachsene über 18 Jahre (mit Verdienst) 


11,00
Euro

-
Fördernde Mitglieder 





6,00
Euro

-
In Ausbildung befindliche Personen,

        
Wehrdienstpflichtige und Ersatzdienstleistende

sowie Studenten über 18 – 27 Jahre    


7,00
Euro

-
Schüler und Jugendliche unter 18 Jahre 


7,00
Euro

-
jedes weitere Kind einer Familie



6,00
Euro

-
Rentner, Vorruheständler, Arbeitslose


7,00
Euro

-
Funktionäre, Übungsleiter und  Mannschafts-

        
betreuer, Schiedsrichter (nicht im Spielbetrieb )
beitragsbefreit

-
Funktionäre, Übungsleiter, Mannschaftsbetreuer

(im Spielbetrieb)






4,00 
Euro

-
Inhaber des „Leipzig- oder Familienpasses“

auf Antrag







4,50 
Euro

-
Bambinis (kein Spielbetrieb)




4,00
Euro

-
Ehrenmitglieder, gesetzliche Vertreter


beitragsbefreit

Die Aufnahmegebühr beträgt für jedes neue Mitglied 6,00 Euro.

Anträge auf Änderung der Beitragshöhe sind mit den

entsprechenden Nachweisen dem Schatzmeister vorzulegen.

Ein Anschriftenwechsel ist sofort mitzuteilen.

Die monatlichen Beiträge sind mindestens quartalsweise im

voraus zu entrichten.

Bei Mahnungen werden Mahngebühren entsprechend den gültigen

gesetzlichen Bestimmungen erhoben.

4. 
Bei Vereinseintritt erfolgt die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages ab dem Monat des Beitrittes.

5. 
Der Vereinsaustritt ist nur zum Ende eines Quartals möglich und muss dem Schatzmeister sechs Wochen vorher schriftlich erklärt werden.

6. 
Aus den Mitgliedsbeiträgen werden die Aufwendungen des Vereins zur Schaffung der Grundvoraussetzungen für den Übungs- und Spielbetrieb der Abteilungen sowie für Beiträge an die Sportbünde, Gebühren, Versicherungen, Betriebskosten, Personal- und Pflegekosten, Hallenmieten, Reparaturen und zur Geschäftsführung beglichen.

7. 
Die Abteilungen haben die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Realisierung ihrer sportlichen Ziele selbst zu schaffen und können zur Deckung von Mehrausgaben auf Beschluss der Abteilungs-Mitgliederversammlung

-
Abteilungsbeiträge

-
Umlagen und

-
gesonderte Aufnahmegebühren

erheben.

Diese sind den Mitgliedern bei Eintritt in die Abteilung bekannt zu geben.

8. 
Für zusätzliche Sportangebote (Sportkurse, Rehabilitations-Programme ect.) gelten gesonderte Gebühren.

9. 
Bei sozialen Härtefällen entscheidet der Vorstand in Abstimmung mit dem entsprechenden Abteilungsleiter auf Antrag über die zeitweilige Gewährung eines niedrigeren Mitgliedsbeitrages oder einer zeitweiligen völligen Befreiung von der Beitragszahlung.

Ruhende Mitgliedschaft werden auf Antrag „beitragsbefreit“ gestellt.

Der Versicherungsschutz für Sport- und Sportwege-Unfälle wird durch den Verein für den Begünstigten gewährt.

10. 
Für nicht erbrachte Arbeitsleistungen (Pflichtstunden gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung) ist der Vorstand berechtigt, 5 Euro pro nicht geleistete Stunde zusätzlich zum Jahresbeitrag in Rechnung zu stellen.

Diese Beitragsordnung wurde durch die Mitgliederversammlung am

11. März 2011 beschlossen.

Holzhausen 11.03.2011

